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s u r r e n d e
des f . k. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m s zu
L a i bach. — D»e Bestimmungen über dle künf-
tige Belt iuerung der gebrannten geistigen Flüs-
slgfelten betreffend. — Seine f. f. Majestät
haben mit a. H. Entschließung vom 14. A u ,
gust d. I . anzuordnen geruhet, daß d,e allge-
mein? B^stcuerung der gebrannten geistlgen
Flüssgketten bei der Erzeuqung ln den P r o ,
vlnzcn/ wo die Verzehrungssteuer besieht, nnt
Ausnahme T i ro ls und Vorar lbergs und des
lombardlsch-venctianlschen Königreiches/ dann
des »^llaukschlusses im «llyrischen Küsienlande
tinzutreien habe. Zu r Vollziehung dieser a. h.
^'n:scv>leßung werden nnt Bezug auf das G u -
bermal - önculare vom 26. I u n l »829 , zu
Folge Decrctes der k. k. allgeme«nen Hi.ffam«
wer vom 24 August d. I . , Zahl Zt)67g)23,6/
vorlausig nachstehende Bestimmungen bekannt
gemacht, welche mit erstem November d. I .
in Wnksamkelt zu treten haben. — §. i . T l e
Erzeugung des Branntweine und Branntwein»
gelbes wnd in dem gtsammlcn Umfange dleler
Provinz der Entrichtung del Verzehrungestimr
unterzogen, eS mö^e das Erzeugn»ß zum u n -
m^ttllbllren Gtruf fe oder für andere Zwicke
bestimmt sevn, und dle Erzeugung gswerbmä«
ß>g betlltden werden, oder mcht. Glelchzel-
t,g hat die Besteuerung des Branntweines,
Branntweing?'stcs und t>cr übilgcn g lb rann,
ten ge,ft,fien Flüssigkeiten bmn Ausscharke und
Klelnverschlelße aufjvhoren. — §. 2. Nach
M - ß des Rauminhaltes jener Gefäße, welche
heftimmt sind, daß >n dmstlben dle zur B rann t -
weinblreltung erforderliche Nahrung vor sich
gehe, «st ^'on jedem n. ö. Eimer des R a u m i n ,
haltts derjenigen dieser Gcfäße, welche hierzu
verwendet werden, in der Hauptstadt sowohl,
als auf dem pante an Verzfhrungsfteuer zu
entrichten. — a) Bei Anwendung mlhl 'ger
S t o f f e , wozu Erdäpfel , s l d l n rnen , alle Ge-
treidelten und Hül f tn f rüchte , dann d>e dozu

geeigneten Nübengattungen gerechnet werdcn,
neun Kreuzer. — k ) Bei Anwendung von
Kernobst, wozu Acv fe l , B l l nen u. s. f. qe<
zäpll werden, dann von We in t rabe rn , Bce-
renfrüchtcn und Nlerbrauabfallen der gleiche
Betrag von neun Kreuzer. — e) Bcl Anwen-
dung von Steinobst , a l s : Kirschen, Pstau«
m e n u . s. f. , dann lion W e i n , W t l n b c f e n ,
We ln - l'der Obstmost der Netrag von dreiz.hn
und einem halben Keeuzer. — §. Z. Ne» ge«
wischter Verwendung von S t o f f e n , die nach
der obigen Btst immung bei der Versteuerung
verschieden belegt sind, wird d>e Oebühr nacd
jenem Steuersahe de»echnet, dei für die höher
belegten Stof fe festgesetzt »st. — ß. 4. I n den
Fa l len , wo Abfalle dcr.^uckerraff lnelie, Zuk-
ker-, Erdapfel- oder Aelreide« S p r u p , oder
andere fonzenlrirte Flüssigkeiten von höherem
Zuckergehalte, als jenem der ot^n (§, I.) an-
gefühlten Stosse zur Erzeugung von Brannt -
wein oder Weingeist verwendet werden, »st d»e
Steuer nach Menge und Gradhalügkeit d«s
Erzeugnisses, und zwar nnt drei Gulden f ü l
jeden l-. ö. Eimer m«t einem Alcoholgehalte,
rvllcher dcn z«ronzlßstin Grad de> Beaume'schen
Ekala be» mutlerer Temperatur (zehn Orade
Reaumur ober 0) nickt übersteigt, einzuhe«
ben. Bel höhcren Graden des Alkoholgehal-
tes »st die Steuer in der Ar t zu berechnen,
daß von fünf zu fünf Graden Mehraehalt fünf
und merzig Kreuzer der Sicuergcbühr für den
n. ö. Eimer hinzugcfüqi wer ten , so daß z.
B . für emen E,mer Weingclst von 25^ dle
Gleucr mit 5 fi. ^5 kr., für We,nge>st von
2 l i ' bis clnjchlleßig 3c>^ mit /̂  si. Zc> kr. u. s. f.
emzuheben «st» — tz. 5< W e n n B r a n n t w e i n ,
Grar.ntweingcist, oder gebrannte geistige F lü , -
figkenen, welche »n dem ersten TarWsaye der
allgerrnnen Verzehrungssteuer benannt sind,
aus T , ro l und Vorar lberg , rder a-us dem lom-
bardlsch - venetlanischen Königreiche eingeführt
werden, so ist an den G r a n M i n c t e n , welche
hierzu werden bezeichnet und bekannt gemacht
werden, °d«e Verzehrungsfteuer mit drei Tu lc
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den vom n. ö. 3imer, und w<nn die Emfuhr
über die Zoll:?»n»e oder aus Ungarn und E«e«
denbürgen Sta t t sindet, nebst dem jeweiligen
sinfuhr jo l l , e«n Verzehrung«steuer-Zuschlag
von drei Gulden für den mederösterreichlschzn
simer einzuheben. — Die Bemessung und
sinhebung des Verzehrungsst«uer-Zuschlages
zu dem jewnllgen Einganszolle geschieht nach
den für dl« Bemessung und Einhebung dltsts
Zolles geltenden Bestimmungen. 3s bedarf für
dltsen Huschlag nebst der für das Folloerfahren
zu überreichenden Waarenecklarung keiner be«
sondern Erklärung. Auch wird über den Zu»
schlag keine besondere Bollete ausgestellt, sondern
derselbe »n der Zollbollete vereint nnt dem Zol«
le aufgenommen. Ueber das bel der Bemes«
jung und Elnhebung der Verzehrungssteuer
an der besondern Gteuerlmie gegen T»rol,
dann gegen das ?. V . Königreich z«, beobach-
tende Verfahren wird eine eigene Bekanntma«
chung erlassen werden. — §. 6. Von Entrich-
tung Der Verzehrungssteuer befreit »st: i )Wer
aus selbst erzeugten Etoffen zum eigenen Ge»
brauche, und »m Verlaufe eines Verwaltungs-
Iahces nlcht mehr als einen n.ö. E>mer Brannt-
wein erzeugt. — , ) Wer sich bloß mlt der
Rectlficatton von Branntwein und Brannt«
welngnst auf höhere Grade, so w»e nnr Be-
reltung von Rosoglio, L»queur und andern
m<t verschiedenen Gtoffen versetzten geistigen
Flüssigkeiten aus bereits versteuertem Brannt«
we»n oder Branntweingelst beschäftigt; doh ist
in diesem Falle jeder Besitzer von Destllllravva»
raten, ohne Unterschied des damit zu machenden
Gebrauches, verpflichtet, nach erfolqter Kund,
machung der gegenwärtigen Vorschrift, we»
mgstenS l<^ Tage vor dem Elntrttte der U)«rk«
samkelt derselben, und in Zukunft innerhalb
/̂ 8 Stunden nach Be»schaffunz solcher Geräth,
schaften den Besi!) derselben der Gcfällsbchör,
de anzuzeigen; w»e rücksichlllch der Anmeldung
der unter i ) bemerkten Branntweinbrenner
vorzugehm »st, wird durch eme abgesonderte
Verfügung näher bestimmt werden. Ferners
ist von Entrichtung der Verzehrungssteuer be,
freit: I ) D,e Einfuhr von Branntwein,
Branntweingelst und andern gebrannten gel»
sligen Flüssigkeiten m die Hauptstadt der Pro.
vlnz, m»t Ausnahme des Gemeindezuschlages,
welcher nach dem jedesmaligen Ausmaße des-
selben und nach Maßgabe des im §. 4. bemerk-
ten Alkoholqehaltgrades zu entrichten »st. —
tz. 7. Wer Branntwein oder Wemgeist zu er«
zeugen, wer dlesen auf einen höhern Grad
zu cectlficlren, wer denselben mit Hllfe von

Deftlllirgerathen zu einem feinern Genußmit-
tel umzufallen Willens l f t , Hai wemgllens
»^ Tage vor dem Emtritle der Wllkiamscit
der gegenwärtigen Vorschrift, und m Zukunft
wenigstens 8 Tage vor dem Beginne dcs Be»
triebe«, nach Maßgabe des §. 12. der Vorschrif-
ten über d»e allgeme,ne Verzchrungssteuer, der
Gefällsbehörde «ine genaue Beschreibung der
zum Betriebe gehöligcn Localttäteli, nebst den
etwa vorhandenen gch.lmes, sommumcaNolien,,
und eme Uebersicht aller WerksvOlrlchlUligen
und ilufbewahrung^g'fäße, unter welchen ms«
besondere der Rauminhalt der Gerätschaften,
wozu besonders die Maischbottiche, Malsch-
warmer, Kassel (blasen), Kühler, dann d»e
V^rmaischbottlche, Nalschbehalter, Kühlwari»
nen, Hefen ^ und SpüllHgefäßs, Kuller« und
Vranntwelnbehalter, und überhaupt alle für
d>e Ber«»tung der Stosse und zur Aufbewah-
rung des Produktes bestimmten Gefäße gshöl
ren, anzugeben »st, zu überreichen, auchuum
Diknstversonale demjenigen l>der diejenigen nam-
h^fi zu machen, welch« d»e Aufsicht über dle
übrigen führen. — §. 8 I n Bezug auf jene
Beschreibung »st von der Gcfallsblhörde nach
den Bestimmungen des ilnh^nges des Verzeh«
rulig?l1euer-Circulars vom 26. Iun ius 182g
zu den §§. i l und ,6 die Untersuchung zu psse,
gen, und der hlerzu abgeordnete Gefallsbeam,
te hat m«t Veiziehung einer obrigkeitlichen Per-
son und in Gegenwart der steuerpflichtigen
Parthe», welche hierbei der nöthlgen Hilfblcl»
ftulig sich zu unterziehen l)at, den Raumin-
halt der Werksvorrlchtungen und Geräthschaf-
ten, welche auf die gefäilsämlllche Controlle
einen wesentlichen Elnstuß nahmen, gehörig
zu erheben, und nach Maßgabe des Befundes
die Vorrichtungen und Gerä'hschastcn nut ih-
rem Rauminhalte und mil fortlaufenden Zah-
len auf «ine nicht leicht vertll^bare Welse von
Außen gefällsämtlich zu dezelchnen. Ueber dle
Resultate der Untersuchung hat deiselbe ein
umständliches Protocol! aufzunehmen, welches
zur Grundlage der gefallsämtllcken Controlle
zu dlenen hat, und von der Parthei, wie
von der obrigkeitlichen Person mttzuunterfer«
tlgen »st. Uebngens finden d>e im §. iZ. der
Vorschriften über die allgemeine Verzehrungs-
steuer enthaltenen Bestimmungen ihre Anwen-
dung. — §. 9. Gahrungsgefaße für mehlige
Stoffe unter fünf n.ö. Eimer Rauminhalt,
und für N'cht mehlige Blosse von weniger als
drei n. ö. E,mer Naumgehalt werden, mit
Ausnahme des im §. 6 aä 1 bemerkten FalleS
der Steuerbefreiung/ n»Ht zugelassen, wofern
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nicht bei Nachweisung besonderer Umstände die
Vewilligung der G.faasbthürde hlezu «theilt
wurde. Diele Bestimmungen finden Anwen-
dunq: i ) auf alle Brennereien, welche nach
dem 3 l . October d. I . errichtet, und »n Be-
trieb gesetzt warden. -» , ) Auf alle andern
Brennerelen vum l . Nonemder i836 anzufan»
gen. Jedoch ist eS untelsagl, auch »n desen
Brennereien Gahrun^gef.ihe in Anwendung
zu bringen, deren Raummhall das öden vor-
gezelchncte M >̂ß rncht erll icht, und welche
Mcht lli der Neschrobung der Brennereien (§.
7. und 8.) aufgeführl sind. — h 10. So lan-
ge der Vetrieb st,lle steht, werden nach Maß,
gäbe der Bestimmungen des h. , ^ . der Vor :
schrlften übcr d,e allgemeine Verzehrungesteutr
dle WcrkevDrrlchtungen und Gahrungsgefaße
durch amtliche Versieglung oder auf andere ge«
eignete Arc außer Gebrauch gesetzt; der Bren»
ner »ft für d»e Unversehrtheit der vom Gefälls»
beamten angelegten Sltgel oder Bezeichnung
verantwortlich, wenn anders ein zufälliges
Ereigniß, an welchem er kelne Schuld t ragt,
oder fremdes Verschulden einer Person, für
welche «hm n'chl dle Haftung obllegt, nicht
nachgewiesen werden kann. — §. i l . So oft
eine steuerpflichtige Parthei den Vitrleb zu be«
gmnen gedenkt, h^t sie wenigstens vier und
zwanzig Stunden vorher das steuerbare Verfah«
ren in der Art , w»e «e durch elne abgesonderte
Kundmachung angotvnet werben w, rd , der
Sleuelbezlrkeobr^keit anzumelden. Dle slnmel«
dung kann sich auch auf mehrere nacheinander
folgend. Betr»ebstage erstrecken, darf jedoch den
Betnebsumfanq eme5 Monats nicht überjchrci-
ten. — §. 12. Die Verbindlichkeit zur Anmel-
dungtritt auch b î der nach § 6 acl 2 bemerkten
steuerfreien Rectification deö Branntweins, Er«
zeugung von Nosoglio, tiqueur, und Bcrei»
tung anderer mit verschiedenen Stoffen versetz-
ten geistigen Flüssigkeiten aus bereits versteu-
ertem Branntwein und Branntweingeist zum
Bchufe des Gebrauches der Destillir-Geräth-
sckaften ein, und der Gefällsbchörde steht zu,
s,ach Beschaffenheit der Umstände die Nachweis
sung der Verstcueiung, wofern der Brannt-
wein vom Destillateur selbst erzeugt wurde,
und des Bezuges, rvcnn er denselben auf an-
dere Art an sich gebracht hat, zu verlangen.
— §. l3 . Das steuerbare Verfahren wird be-
gonncli: 1) mit Stoffen, von deren Verwen-
dung die Steuer nach dem Rauminhalte der
Gährungs Gefäße bemessen wlrd (h. 2), wenn
2) Stof fe , die sich in dem zur Ma,sch«Bcrei'

tung geeigneten Zustande befinden, in die
Gährungs Gefäße geb'acht werden, oder wenn
k) Stoffe, dle sich nicht m dem zur Maisch,
Bereitung geeigneten Zustande befinden, in den
Gährungs-Gefäßen dcmjemgen Verfahren un»
terzogcn werden, das erforderlich ist, um sie
in dem zur Maisch »Bereitung geeigneten Z u -
stand zu vc,sctzcn. — 2) I n den Fällen, in
welchen d,e Steuer nacb der Menge und Grad,
hältiqkeic des Erzeugnisses bemessen wird, mit
der Ünterzündung der Bremsvorrichtung. —
§. !ä« Die Gränze der Dauer der Emmai-
schung vom ersten Einschütten in die Gefäße
bis zum ersten Ausheben der reifen Maische,
dann die Dauer der Brennzeit wird durch eie
Ne nachtragliche Vorschrift naher bestimmt, und
zur öffcnllichin Kcnnmiß gebracht werden. —
§. ,5. Ee »st nicht gestattet: ») das steuerba»
ie Vclfahren zu beginnen, dann 2) in den
Fällen, wo das steuerbare Verfahren mit dem
Emmcnschen beginnt, die Brennvorricktung
untcrzuzündcn, ohne daß bereits die gelöste,
milder Empfangsbestätigung versehene Steuer-
Bollete und rücksichtlich des »m §. 6 bemerk-
ten Brennens zum eigenen Gebrauche die amt-
liche Bestätigung über dle geschehene Anmcl»
dung für das vorzunehmende Verfahren sich
in dem Bctricbslocale und in den Händen des
Brenners oder derjenigen Person, welche an
dessen Stelle Ncde und Antwort zu geben hat,
befindet. — 3) Dürfen die Brcnnvornchtun-
gen und Malscbwarmcr nur während der
Brennzeit mit den zur Branntwemerzcugung
bestimmten Stoffen gefüllt seyn; uny 4) ist
untersagt, in dem Betriebslocale des Kenners
andere, zur Nranntweinerzcugung verwendba«
re Stoffe, in den Wohnungsbeflandlheilen des«
selber, hingegen solche Stoffe in dem Zustande der
Maische aufzubewahren. — §. 16. Die Ge-
fallsbchörde »st ermächtigt, den Inhabern von
Brennereien, welche in emcm ausgedehnteren
Betriebe stehen, für die zu entrichtende Steu-
er cincn Credit auf längere oder kürzere Dauer
untcr Bedingungen, worüber die nahern Be-
stimmungen ln einer abgesonderten Vorschrift
bezeichnet, und öffentlich werden kund gemacht
werden, zu bewilligen. — §. 17. Die verzeh-
rungsstcuerpfiichtlgen Partheicn, welche an der
Bewilligung des Credits keinen Theil nehmen,
werden der, in den Vorschriften über dle al l-
gemeine Verzchrungsstcuer enthaltenen Ver-
pflichtung zur Führung von Empfangs, und
Ausstoß, Registern enthoben, und die Gefalls-
bchörde wlro anstatt derselben die Aufnahme
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von Revisionsbefunden einleiten. Die hierauf
sich beziehenden Weisungen und Formulare, so
wie dle Formulare der verschiedenen Arten dcr
Anmeldungen werden abgesondert zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht werden. — § i 8 .
Alle in i>er Kundmachung über die allgemeine
Vrrzehrungssteucr vom 26. I u m 18^9 ent-
haltenen, und später nachgcfolgten Anordnun-
gen, so wl? insbesondere die »n den §§. 3^
bis ^ 1 für die Ucbert>etung der Vcrzchrungs'
stcuer - Vorschriften festgelegen Strafbestim-
mungen sinden, ln so fern sie durch gegenwär-
tige Vorschrift nicht ausdrücklich abgeändert
werden, auch auf die m dcr Letzteren enthal-
tenen Bestimmungen und auf die Falle der
unterlassenen Befolgung oder Ueberiretung der«
selben volle Anwendung. — §. , 9 . Insbeson-
dere wird angeordner: ciner S t ra fe bls zum
Betrage von zehn Gulden nach Vorschrift, des
§. Z5 jcner Kundmachung unterl iegt: :») wer
andere als dle erklärten Stof fe zum Betriebe
verwendet, wenn die Stof fe zu den m n glei-
cher Steuergebühr belegten Gattungen gehö-
r e n ; d) wer in andern als in den angcineli)e«
ren Gefäßen, wenn auch von gl^chem Iuulm»
inhalte einmaischt, gestampfte oder zerquetschte
Stof fe zum Behufe der Branntweinerzcugung
einschüttet, od?r andere, als die angemeldeten
Kciscl untcrzün!)ec, oder wer überhaupt sich
e»ner auch nur theüweifen Unrichtigkeit m
der Al'.ineldltng oder einer nachfolgenden Ab-
weichung von derselben schuldig macht; n)
wet-ihch solcher Gefäße oder Vorrichtungen
bedient, welche-incht die gefallsämtlich uorge»
fchriedcne Bezeichnung erhalte,^ habcn, oder
wer "an denselben Veränderllngen vornimmt
oder bovnchmen läßt, ohne innerhalb v'.'N vier
und zwanzig S l l lndcn der Gefällöbehölde die
Anzeige dcii.'o!̂  zu erstatten; d) wer die älncll?
che Bezeichnung zerstört oder unkenntlich macht,
oder die s§. i v ) durch Andere oder durch Zu,
fal l geschehene Beschädigung oder gänzl-che Ver-
t i lgung zur Erwirkung dcr Erneuerung binnen
2/l Stunden nach hievon erlangter Kenntniß
anzuzeigen unter läßt; e) wer einer der in
iiegenwariiger Kundmachung enthaltenen An-
ordnungen nachzukommen unterläßt, wenn für
diese Unterlassung nicht eilte besonders festge-
setzte Scrafbestimmung vorgeschrieben ist. —
§' .20- 'E iner S t r a f e , deren Betrag bis fünf-
zig Gulden bemessen werden kann, ist zu un -
terziehen: n) wer ein Brennerei-Unternehmen
beginnt, oder an einen andern O r t überträgt,
ohne hievon der Gcfallsbehörde die vorschrift-
mäßige Anzeige gcmachl, und sich mil dem

Erlaubnißschcine versehen zu haben j b) we»
einen oder mehrere Brennaparate besiftt und
sie ganz oder thcilweise verschweigt, obschon e,
zur Anmeldung derselben verpflichtet ist; c) de,
B r e n n e r / dessen Gnäthc unter amtliche S i e -
gel gelegt wurden, i.n F.,ile dle Siegel ver-
lcyt gefunden werden, woferne er nicht nach-
zuweisen vermag, daß die Verletzung durch ein
zufälliges Crclgnlß, an welchem er keine Schuld
t ragt , oder ourch Verschulden cmcr Person
S t a t t gefunden ha t , für welche ,hm keme
Haftung obliegt, wo sodann lm letztetn Falle
denSchuldtragenden die S t ra fe zu treffen hat-
<̂ ) dcr Brenner, welcher Gefäße und Vorrlch,'
tungen, die durch d^s ämcliche Siegel außer
Gebrauch gesetzt sind, wenn gleich ohne Ver<
leyung des Ziegels zum steuerbaren Verfahren
verwendet, oder im F a l l , daß Erzeugungsge'«
räche durch Hmwegnahme emes wesentlichen
Fh'eiles derselben außer Gedrauchsfähigkelt ge-
setzt wurden, diesen Theil durch cin gl'eicharti-
gr's Scück ersetzt oder zu ersitzen suchte—^
tz. 2 l . I s t ,n den angeführten Fällen auch eV-
ne Verkürzung des Verzehrungssteuer-Gefalls,
oder der Versuch einer Verkürzung eingetreten^
sö ist nedstbe: in Gcmaßheu der §§. I g und 3«
der Vorschriften über die allgemeine Verzch-
rllngostcuer, die nach der Steuergebühr zti
bemeß'cndc S t ra fe in Anwendung zu bringen^
- tz. 2^. Eine dem fünffachen Verzehlungst^
steuer - Betrage gleichkommende St ra fe nebst
der einfachen Gebühr findet S t a t t , und zwar:
a) von dem gcsammten Rauminhalte dcr nach
§. 2. dcr gegenwärtigen Vorschrift zur Gäh-
rung verwendeten Gefäße, und wenn diese
nicht nachzuweisen seyn sollten, von der ge-
ftmmlen Menge des Erzeugnisses,' wenn das
l-n §. i 3 bezeichnete stcuerpflichtiqc Verfahren
begonnen ha t , ohne daß die nach §. » l vor-
geschriebene Anmeldung gemacht wurde, und
nach tz. i 5 die gelöste, mit der Empfangsbe-
stätigung versehene Verzchrungbsteuer - Bollere
für das vorzunehmende Verfahren sich in dem
Betriebs »Vocale und m den Handen des Bren-
ners oder derjenigen Person bcfinvet, welche
an dessen Stelle Rede und Antwort zu geben
hat ; d) von der gesammten Mrnge des zur
Rectification verwendeten Branntweines oder
Branntwclngeistcs, wenn das Verfahren be,
gönnen ward , ohne daß die im §. 12 bemerk-
te Anmeldung gemacht wurde, oder wofern
sie auch S t a t t gefunden hac, wenn die in
dem gedachten §. bezeichnete Nachweisung vom
Destillateur nicht geliefert w i r d ; c) von dem
Unterschiide des Steuermehvbetrages, um wel-
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chen das Gcfäll verkürzt oder zu verkürzen
versucht wurde, wenn mehr als angemeldet und
versteuert worden ist, eingemaischt, wenn die
von dcn angemeldeten Mcuschgcfäßen üderstic-
ßende Maische aufgefangen w i r d , wenn mehr
nichtmehlige Stoffe in die Gefäße eingestampft
oder eingeschüttet werden, in den Betnebslo.-
calen eine größere Menge Maiscy oder außer
dem zur Branntwein-Erzeugung bestimmten
Stoffen andere zur Branntwein-Erzeugung
verwendbare Stoffe, oder wenn m den Wohn-
bestandtheilen des Brcnl.ers solche Stoffe im
Zustande der Maische aufbewahrt werden, oder
Endlich, wenn derselbe mehr cmdrennt als er
angemeldet und versteuert hat; <̂ !)' auf gleiche
Welse findet nach Maßgabe oes Betrages der
Vcrzehrungsstcuer-Gebühr, um welchen es sich
handelt, die in diesem §. bemerkt? s t ra fe nebst
den für d,e Ueberschreitung der Zollvorschriften

'bestehenden Bestimmungen Anwendung, wenn
bei der nach §. 5 zu versteuernden Emfnhr von
Branntwein und aiwern gebrannten geistigen
Flüssigkeiten das Gefall verkürzt oder zu oer-
kürzen versucht wurde. Dieselbe Bestimmung
findet auch auf den nach tz. 6 bei der Einfuhr
über die Linien der Provmzial ° Hauptstadt zu
cntuchtlndcn Gcmcindezuschlag Anwe,^dung. —
tz. 2Z. Von allcn mit dem ersten des Monats
November d. I . bei Brann:we>n ° Erzeugern,
Handeltreibenden und Klcinvecschleißern, wel«
che lhr Unternehmen gewerbsmäßig betreiben,
vorhandenen Vorräthen an Branntwein und
Branntweingeist, wenn solche d,e Menge von
einem halben niederösterrelchischcn Eimer über-
steigen, ist die Steuer nach dem im §. 4 ' der ge»
genwartlgen Vorschrift beznchnelen^ Ausmaße
imd nut Anwendung der im §. i 6 in Bezug
auf die-Steuer. Borgung erwähnten Vorschrift
zu entrichten, wofern mcdt d,e hievon entnch-
telc ^tarisssmaßigc Verzehrungsstcuer« Gebühr
durch Zahlungs »VolMen nachgewiesen werden
kann, ln welchem Falk für d«e beigebrachten
Zahlungs-Pol letcn nach gefällsämtllch elnge.-
tol ler Ueberzeugung von dein wirklichen Vor-
handensein der Vorräthe Frcibolletcn ausgestellt
werden. — Zu diesem Ende ist bis l 5 . des
Monats October d. I . von jener Menge der
Vor rä ihe , für welche mit , . November d. I .
die Steuer zu entrichten, oder die Ausstellung
von Frelbollcten anzusuchen seyn w i r d , an die !
Gefallsbehörde de-s Bezirks die entsprechende >
Anmeldung zumachen, widrigenfalls die nach -
dem 3 i . des Monats October d. I . bnre- !
tenen Vorrathe solcher Arr in Strafanspruch
zu nehmen, und rücksichllich der Stcucrgcbühr

nach dem im §. 4 der gegenwärtigen Vorschrift
angedeuteten Ausmaß zu behandeln seyn wer-
den. — Auch die Vorrathe von Liqueurs,
Nosoglio und andern gebrannten geistigen Ge-
tränken sind von dem Erzeuger anzumelden,
und werden darüber Frclbollctcn ausgestellt
werden. — Valbach am 29. August »6Z5.
Joseph Camillo Freyherr v. Schmidburg,

Gouverneur.
C a r l Graf zu W e l s p e r g , R a i t e n a u

und P r i m ö r , k. k. Hofralh.
I 0 h a n n N c p . V e s s e l ,

k. k. Gubcrnialrcith.

Z. i 2 5 i . ( ) ) s i r . 22o3Z.
V e r l a u t b a r u n g .

Es »st cln von Schellenburglschcr S l i f t -
platz ln der k. k. Theresiamschen 3Nltcrakade«
mie erlebiar. Hlerauf habcn unter gleichen
Verhältnissen vorzugsweise I ü n g i m ^ aus den
Familien dcs kraineriscben Adels einen Lln-
jpruch, welche sich ln einem Aller von 3 bls
12 Jahren befinden. — Jene Acllern oder
Vormünder, welche sich um diesen Knftplatz
für lhre dazu geeigneten Söhne oder Pflegebe-
fohlenen zu bewerben wünschen, haben ihre
dlißfalllgel, Gesuche längstens bis 6. October
d. I , be« der kramerlschen-ljandlschen Verord,
nc:rn Stcl le zu La'bach, welcher das Necht
d^s Vorschlages zusteht, zu überreichen, und
d,rse Gesuche mlt dem Taufscheine, den Gchul-
zcuqnljfen, dem Pocken» oder Impfungs-Zeug-
lnsse, so wie mit dem ärztlichen Zeugnisse über
die vollkommene Gesundheit und einen gera-
ten Kölperbau, dann endl'ck mlt den Bewcl-
fcn über den Adel und dle Fam'llen ui^d Ver ,
mögensoerhältniffe des betreffenden Iü,?gl«ngs
iu d,leg',n. — Urbrlgens wird sich rüclsicht»
lich dcr sonnigen Erfordernisse zur Aufnahme
m die Thcresianlsche Nillerakademle suf die
qedruckle Gubernial^Currende uom 2. Decem-
ber 1620, Z7 i Z o L o , berufen. — Lalbach
am, 2 l . Vevlcmder »655.
I 0 ha n n N e p. N't ler 0. Z n a i m w e r l h ,

f. k. Gubernial» Nccrela-'.

A »̂  k ü n d i g u n g.
Die Unterzelchncten, auf die beiliegende

Anzeige des österreichischen Noyds in Tness, in
Betreff des Handels- und ^ee-Nachrichten
liefernden Blattes: (-ioll i«!« dul I^lovd u ^ .
^ri2<.'.o sich beziehend, geben sich die Ehre be-
kannt zu machen, daß sie geneigt seyen, jenes
bisher nur m italienischer Sprache erscheinende
Blat t , künftig auch in dcmschcr Sprache heraus-



V68
zugeben, wofern sich eine zur Deckung der Ko<
fien hinreichende Anzahl von Abonnenten findet.
— Die Direction des österreichischen Lloyds
schmeichelt sich dadurch dem handelnden Publicum
Deutschlands einen willkommenen Dienst zu lei.
sien, und hofft bei diesem Unternehmen um so mehr
auf rege Theilnahme und Unteniüyung, als sie
auf jeden Gcwmn verzichtend, ih>e bescheidenen
Anjprüche auf d,e Deckung der Kosten bê
schrankt, und nichts anderes bezweckt, als ihr
nützliches Wirken noch mehr auszudehnen, und
mit den besten Blattern des Auslandes von
verwandtem Inhalte zn wetteifern. Sie wird
sich demnach bemühen, bel zahlreicher Theilnah-
me den Pranumeranonspreis so weit zu ermä-
ßigen, als es die Erreichung ihres gcmemnützi-
gen Zweckes gestattet. — Icde.n der l ' . l .
Herren Abonnenten bleibt es frei gestellt, sich
ganzjährig, halbjahrig oder vierteljährig zu
abonnlren; sie belieben sich deßhalb gefalligst
portofrei an dle Unterzeichneten zu wenden,
von denen ihnen die Zeit mitgetheilt werden
wird, in welcher das Blatt in deutscher Spra-
che erscheinen kann — Da jedem Kaufmanne
der oberflächlichste Blick zeigt, daß er durch
das genannte Journal alle jene Nachrichten
empfangt, die für ihn uon allgemeinem In«
tercsse seyn können, und dle er sich, ohne das»
selbe nur durch eine eben so kostspielige als
zeitraubende Korrespondenz verschaffen könnte,
so erscheint jede Anpreisung über die Nützlich.-
keit dieses Journals als überssüßig,. und es
mag auch in der Zukunft wie bisher durch
Form und Tendenz sein eigner Lobredner wer«
den. — Es hoffen demnach auf zahlreiche Auf-
trage, und zeichnen achtungsvoll

M . H. W e i k e r s h e i m ad (^-
Bevollmächtigte des österreichischen Lloyd's.

W i e n , un August i835.
A n z e i g e .

Am i . Jul i i835 bcgmnt die zweite Hälfte
des ersten Jahrgangs des Journals des österr.
Lloyd's für Handels- und Schiffsnachrlchten.
— D,e günstige Aufnahme, welche dieses Iour«
nal schon im ersten halben Jahrgange sowohl
in Triess als auch auswärts erhielt, veranlaßt
dle Direction des ö ster rei ch lsch en L lo y d's,
nicht nur dasselbe immer mehr mit nützlichen
und interessanten Nachrichten zu bereichern,
sondern auch den Herren Abonnenten bessere
Nedingniffe anzubieten, als zu denen das 'Abon,
nement mit dem Manifeste vom 3o. No«
vember i83/» eröffnet wurde. — Vom ersten
des nachsskommenden Monates Jul i an wird
nämlich die Beilage, welche bisher die Preisli-

ste der Hauptartikel, der Versicherungsprämien^
der See, und Landfrachten enthielt, und nur
alle vierzehn Tage die Presse verließ, fortan
wöchent l i ch jeden Freitag herausgegeben
werden und,auch die Wechselcoursllste enthal-
ten, die dagegen aus dem Iuurnale selbst ver-
schwinden wird. — Uebrlgens wird der In«
halt und die Form des Journals, das wöchent-
lich zweimal, am Dienstage und Freitage er-
scheint, unverändert bleiben, und zur Beleh-
rung für Jene, dle dasselbe noch nicht ken-
nen, diene d«e nachstehende Aufzählung der
verschiedenen Rubriken : i ) Die Bewegung der
Schlfffayrt »n den österrelchlschen Häfen. —
2) D>e aus österreichischen in fremden Hafen
angekommenen Schiffe. — 3) Die aus frem-
den nach österreichischen Hafen abgegangenen
Schiffe. — /z) I n und aus fremden Häfen
angelangte österreichische Schiffe. — 5) Von
und nach fremden Häfen abgegangene österrei-
chische Schiffe. — 6j Schlffsliste des Kanals
von ssonstantmopel und von Gibraltar. — 7)
Schiffsnachrlchten ails den bedeutendsten Hafen.
— ö) Handelsnachrichten von den bedeutend«
stcn Handelsplätzen. — 9) E in- und Ausfuhr
der Hauptartikel seewärts m und von Triest.
— »0) Die hiesigen wöchentlichen Verkäufe.
— i t ) Uebersicht vom Stande des Marktes.
— 12) Miscellen über Handel, Schifffahrt
und Industrie, m so ferne der Naum es gc»
stattet. — Die Herren Abonnenten finden mit»
hln im Journale und in oe Beilage alle jene
Gegenstände behandelt, die für den Handels-
stand im allgemeinen von Interesse scyn kön-
nen, und zwar ohne Erhöhung der Preis?,
welche, wie folgt, festgestellt bleiben, als:
I. I n Tr iest . — 2) Für das Journal ohne
Beilage: fl. 7 für drei Monate; si. ,2 für
sechs Monate, und ft. 20 für ein Jahr. —
d) Für das Journal nebst Beilage: si. 9 für
drei Monate; ss. ,5 für sechs Monate, und
fi. 25 für ein Jahr. — c) Für die Beilage
allein: fi. 2 für drei Monate; ss. 5 für sechs
Monate, und fl. 5 für ein Jahr. — I I . I n
der M o n a r c h i e u n d im A u s l a n d e .
— ») Für das Journal ohne Beilage: fi. 9
für drei Monate; fi. i 5 für sechs Monate,
und fi. 28 für ein Jahr. — k) Für das Jour-
nal nebst Beilage: fi. i l für drei Monate;
st. 18 für sccks Monate, und fi. 3o für ein
Jahr. — c) Für die Beilage allein: fi. 3 f ^
drei Monate; ss. 6 für sechs Monate, und
ss. 7 für ein Jahr. — Für die österreichischen
Staaten portofrei und für das Ausland bls an
die Gränze. — Man abonnivt sich in Triest
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bei dem österreichischen ?loyd, in der Monar«
chie und im Auslande bei den rcspectiven Post,
amtern unter gleichzeitiger Bezahlung des
Abonnement-Preises. — Jene, welche passende
Anzeigen oder Nachrichten in das Journal ein-
zurücken wünschen, sind ersucht, selbe portofrei
an das österreichische N o yd einzusenden.
—» Jene, welche eine Abhandlung über den
Handel, die Gchifffahrt und Industrie zur
Aufnahme mittheilen, empfangen als Beloh-
nung das Journal gratis für e>n halbes ooer
auch ganzes Jahr, je nach der Wichtigkeit des
Artikels. — Tries! den 22. Juni i6Z5.

V o m österreichischen k l o y d .
E u n i a l i , Actuar.

Kretaännliche Verlautbarungen.
Z. «352. (2) Nr. !i557.

K u n d m a c h u n g .
Das bei dem hiesigen (Vtrafhause am

Sckloßberge/ dann bei dem hierortigm Inqui -
sitwnshause in dem Zeiträume seit ersten No»
vember l635 bish,n i336 außer Gebrauch
kommende alte Lagerstroh, wird in Folge hohen
Gubernial, Auftrages l'om »5. Äugu!^ d. I . ,
Zahl i 9 4 ' 4 , »m Wege der öffentlichen Ver-
steigerung am ». k. M . October um die zehnte
Mittagsstunde bei diesem Krelsamte demMcist-
biethenden überlassen werden. — Diejenigen,
welche dieses alte Lagerstroh übernehmen wol-
len, werden daher hiermit zur Erscheinung bei
dieser Versteigerung eingeladen. — K. K.
Kreisamt Laibach am lH. September i655.

Z I i3^6 . (3) Nr . 10732.
K u n d m a c h u n g .

Das bei den hiesigen vereinigten Staats«
und Wohllhätigkcits - Anstalten im Militär?
Jahre i836 aus dem Gebrauche kommende alte
Lagerstroh, wird bei der am 2. k. M . October
nach der zehnten Vormtttagsstunde bei diesem
Krelsamte Stat t findenden öft'cntllchcn Verstei-
gerung dem Meissbicther überlassen werden. —
Diejenigen, welche d^scs kagerstroh überneh-
men wollen, werden daher zu dieser Versteige-
rung zu erscheinen hiermit eingeladen. — K. K,.
Kreisamt Laibach am 14. September ,635.

Z. 1556. (2) Nr . l'235H5^o^57.
C u r r e n d e.

Da der über die Verfrachtung der Berg«
werksproducte nach Triest, und für die ver-
schiedenen Werks-Erfordernisse vonTricst nach
Idr ia lm Jahre l83ä von dcm k. k. Bergam-
te in Idr ia mit dem Ersteher Mathlas Dollenz
m Wlppach auf ein Jahr abgeschlossen, und

vom hohen Guberm'um bestätigte Fuhrwerks-
Contract mit Ende dieses Milltarjahres auf-
hört , so wird über Ansuchen des k. k. Berg-
Oberamtes zu Klagenfurt, in Folge herabge«
langten hohen Gubernial - Erlasses vom 7.
l. M . , Zahl 20915, wegen Verfrachtung de«
Bergwerks - P'vducte von Idr ia nach Trieft ,
dann der Wcrkserfordcrnisse von Trieft nach
I d r i a , und zwar nach Umständen entweder
blos auf em Jahr, nämlich vom 1. Novem-
ber »635 bis letzten October i 3 3 6 , oder auf
drei Jahre, nämlich vom 1. November ,935
bis letzten October i838 , bei diesem Kreisam-
te eine Mlnucndo -Versteigerung am 28. Sep»
tcmber i635 um lo Uhr Früh abgehalten wer«
den, wöbe» 5a kr. pr. Eenten ^ 6 ^ 0 Fracht
für die von Idna nach Triest zu verführen-
den Product?, dann für den Centner sporco
von Triest nach Idr ia ebenso 5o kr., und die
unentgeltliche Verführung der leeren Oehlfasser
von Idr ia nach Tricst, zum Ausrufspreise be-
stimmt wird. — D»e Bezlrks-Ob, »gkeiten werden
daher angewiesen, diese Llcitation auf die ausi
gedehnteste Art zu verlautbaren, und vor der-
selben noch insbesondere die »hr bekannten Un»
ternehmungslustigen zur vorlaufigen Wissen«
schaft mit dem Anhange in Kenntniß zu setzen,
daß die dießfälllgen Llcitationsbedingmsse zu
Jedermanns Einsicht Hieramts erliegen, und
daß nach §. 3 derselben nur jene zur ^citation
zugelassen werden, die bei Eröffnung derselben
zugleich ein Vadlum oder Reugeld von 5c> fi.
erlegen werden. — Ueber die geschehene Ver-
lautbarung un Bezirksberelche ist sich bis läng-
stens 26. l. M . anher auszuweisen. — K. K.
Kreisamt Adelsberg am 14, September »835.

Z. i355. (2) 3^-. 7970)!2555.
V e r l a u t b a r u n g ,

betreffend die Slcherstellung dcr M>lltar-Ver-
psicgung m dem Neustadtler Kreise für das
erste Semester und des Brodvcrführens für die
ganze Dauer des Milnar-Iahrcs »836. — I n
Folge Berathungs.'Beschlllsscs der hohen Hof-
stc^lcn und der auf dessen Grunde erfiosscnen
Anordnungen, soll die Militär-Verpflegung
im Wege der Subarrendirung für die erste Half»
te des Militär.Jahres i636 und die Brodver-
führung auf die Dauer pes ganzen Ml l l tar-
Jähres ,836, sowohl in den Verpftcgsstaiioncn
Ncussadll und Relfnitz, als auch zu Gottschee
sicher gestellt werden. — Die dießfällige Ver-
handlung w,rd zu Neustadt! am 26 d. M . bei
dem k. k. Krclsamte für die Station Neustadt!
und Eoncurrenz/ und zu Reifmtz, und zwar, in
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der Amtskanzlei der Bezirksobrigkeit am 28.
d . M . für dle Stationen Neifnil) und Gottschee
Statt finden, lmd es wird gleichzeitig auch die
Verführung des Brodes in die auswärtigen
Stationen behandelt werden. — Indem die
Nebernahms»Licbhaber aufgefordert werden, sich
bel den Verhandlungen cinzusinden, wird gleich-
zeitig auch der beiläufige Bedarf für eine jede
der genannten drei Verpfiegsstationen angegc«
geben, wie folgt: Für d>e Station Ncustadtl
und C'oncurren; beläuft sich der tägliche Bedarf
auf Brod 72» Portionen ; auf Hafers Portio-
ncn ; auf Heu 4 Portionen ; Kerzen 3 Pfund;
Brennöhl und i!ampendocht moi'.atlich 24 Maß;
Vettcrstrol) vierteljährig 6ac> Bund, der Bund
2 12 Pfund. — Für die Station Ncifnitz und
Eoncurrcnz belauft sich der Bedarf, und zwar:
täglich au^ I^)5 Portionen. — Für die S ta -
t i k Gottschee für das dortige Marodehaus be-
läuft sich dcr Bedarf, und zwar': monatlich an
Vetterst» oh » »2 Pf. der '<kund, auf 20 Bund;
an hartem Brennholz auf > l2 Klafter; an Nn-
scklltlkerzen al,f 3 Pfund. - - K. K. Kreisamt
Neustadtl a:n ,5. September i355.

Stav t - unv lilndrechtllche Verlaulbarungen.
Z. i3^5, (3) N,'. 7336.

Vo>^ dem k. k. S t a d t ' und ?andrechte m
Kraii^ wird bekannt gemacht: Es sey von die-
sem Gerichte auf Ansuchen des l)v. Lukas Nuß
wider Carl Mayerhofcr, wegen schuldiger
»loo ft. sammt 5 0^0 Zinsen seit l ^ . Decem-
ber l35c» und E,recut>onskosten, ln die öffent-
liche Versteigerung des dem F'/equirten gehö-
rigen, auf 17371 fl. geschätzten Gutes Klev^ch,
und des auf 214 ft. 20 kr. geschätzten, allvV"^
bcsindlicken s^udus in^i.i-li^l.ils gewilligct, und
hiezu drei Termine, und zwar: auf den ,2 .
October, ,6 . November und 2 , . December
d. I , jedesmal um 10 Uhr Vormittags vor
diesem k. k. Stadt- und ^andl echte mit dem
Belsahe bestimmt worden, daß, wenn dieses
Gut mit dem i^nclli« ili5U'uc-,l.n5 weder bei der
ersten noch zweiten Fellbletungs Tagsatzung um
den HOchähungsbettag oder darüber an Mann
gebracht werden könnte, sclbcs bei der dritten
auch unter dem Schatzungsbetragc hintangeye-
ben werden würde. Wo übrigens den Kauftu»
siegen frei stehet, die dießfäüigen ^lcitatlonsbe-
dlngnisse wie auch die Schätzung in der dieß-
landrechtlichen Registratur zu den gewohnlichen
Amtsstundcn, »dcr bei dem Executionsführer
Or. Lukas Nuß einzusehen und Abschriften da-
von zu verlangen.

^lbach am zo. September l635.

Z. i3ä9- (5) N r . Ü976/X.VI.
C o n c u r s - A u s s c h r e i b u n g .

Bei dem Verwaltungsamtc der k. k. Fonds-
güter zu Landstraß »st dle provisorische zweite
Gerichtsdienervstclle mit dem Gehalte von E>n
Hundert Gulden M . M . und dcm Genusse der
freien Wohnung in Erledigung gekommen, zu
deren Wlederbesetzung geschritten werden wird.
— Die Bcwerbungslustigen werden aufgefor-
dert, ihre dießfälllgen Gesuche sammt den legc^
len Documcntcn über die Lesens- und Schrei«
benskünoigkett, über die Kenntniß der deutschen
und einer slavischen Sprache, dann eine rüsti-
ge Körperconstitution und untadclhaften Le-
benswandel, so wie über ihre bisherige Dienst»
lelstung zuverlässig und längstens bls 10. Oc-
tober ,635 im Wege chrer vorgesetzten Stellen
be> dieser Eamcral - Bezirks » Verwaltung zu
überreichen, und sich bei solcher nach Thun«
lichksii auch persönlich zu melden. — K. K.
Camera! »Bezirks »Verwaltung Laibach am 17.
September ,835.

vermischte Verlautbarungen.
Z. l3^7- (5) I . Nr . 5c>8, 5oy, 5»a e t5 i l .

F e i l b i e t u n g s « G d i c t .
Von dem Vejillsgtlichte der Herrs.Haft Trlf<

fen wi ld hicmit cssenUlch dlt^nnt qcmacdt: «He sei
ül,el Unsuchen cer löbl. t. f. Htallttcheilsckaft Slc^
tlch tvider »bic U,!terlhancn- a ls: Mathias Morauz
von Glvßlaf, Mathias Omactcn vo» ,̂  t.Slcplzan,
Johann Nuß und Ioscph Golle, beide von Sa«
gvliza, wcg«„ llsdarial'Rückstänctn, in tie ere»
culivc Feilt-iethung eer, den Gegnern geköligtn
Of fc lcn , a!5: l P f , i d , 5 Ectlveine, 3 Sp. 'v lü-
sien. l ^lsch. 2 mit (Hjfen »'ejckl̂ gene Wä^en,
25 Mr l l i ng W i ' p e n , »5 Merl ing ^ o r n , 5 Mcr»
ling Oerfien Utid ^3 Mei l inq Haber, ßelvilil^et,
UN5 hiezu tie Fnlhi.'thungst^ysahungkn <ül dle
zivci elficrn aui del^6., 20. October und 3. No«
vlmder d. I . , und zwar für den ersten jederzeit
Vormittags 9 Uhr in loco zu Großtat, für t>tN
zweiten aber jeoecze't Nachmittags 3 Ubr in locn
zu ^ l . Etcphan; für die zwei lchtern abcr arf den
7., 2». Octobel Ull5 ^. Noremder d. I . , z l te i '
, t i t Vormittags c) Uhr, in lv»cc> zu ^aqori^a m»t
dem Anhang« anberaumt, Oaß/ falls oiele Gsfecten
lvescl dc» der eisten noch zweiten Feildictun^stag',
faLung um den SHähungswerth oter darüber an
Mann gebracht werden tonnten, solche dck der
dritten und llßten auch unler dem Schähungs'
wellhe hintangeqcden werben würden.

Wozu Kau^ustigc »nil dem Beif'ye an odb««
stimmten Tagen und Stunden zu elscheincn b^m'«
eingeladen w5l0cn, daß die erstandenen (Zfficteiv
gleich zu dangen der Licitations-Eommission baar
zu de^ahlln sel)n werden.

Tressln am »7. September »635,
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der h!er Angekommenen und Abgere is ten.

Den 23. S,ptembcr. Hr. August Neinelt, Han-
dll^m^nn, von Gr.il) nach Trieft. — Hr. Carl Frei-
herr von Rieqcr, Besitzer, von Tciest nach Grätz. —
H l . Iohaini Rusäu'k, Handelsmann, von Tritst. —
Hr. Herrmann v. Pipper, k. preußischer Assessor, von
Trieft noch Wien. - Hr. Peter v. Vurlo, k. k. Ap.
pcllat!0s>sr.nl), von Trieft nach stlagenfurt. — Hr. Ja«
cob Portelli, k. k. Professor, von Oö'rz nach Wien.

Den 2 l. Hr. Carl Vüsch. kaisctl. russischer Se-
cretary Hr. Carl Balbi, Besitzer; Hr. Aloevt Haus-
schild, Architect, und Hr. M^ussi von Ohaditza, Pr i -
vater; alle vier von Tri<st nach Wien. — Hr. Carl
Hiemisch, Hauptmann vom 10. Iager-Vataillon, von
Prag nach Mailand, — Frau Rosalia Baroninn von
Mellv, k. k. Rittmeisters-Witwe, von Prag nach Pa-
dua. — Hr. Adolph Künl , k. k. Lieutenant vom
Kaiser Ferdinand In f . Regiment?, von Mantua nach
Ollmüh. — Hr. Woller, k. k. Ma,or vom Bason
Lattcrmann In f . Rcgimente, von Verona,

<Nubrruial- VerlautbarunZen.
Z. »270. ( l ) N ' . 22o^ l i 75c> .

S d i c t
des k. k. i n n . öf ter r. k ü f t e n l . A p p e l -
l a l i o n e g e r i c h t e s . — Vei dem k. f. Stadt«
und Landrechte in Kr««n »ft em« Rathsftelle
mit d.m jählllchen Gihalte von 1^00 st-, und
dem Vorrückungsrechtt ,n den böhern Geholt
von »600 und 1800 st., in Erledigung g<,
kommen. — Dl« Bewet^er um tzuse Siell«
haben »hre gthör»g belegten Gesuche, worm
sie sich auch über ihre «lll'agigen Eorachkennt»
pisse auszuweisen und «njugeben haben, in
lv»e fer^ sie mtt ngend ein«« Idlulduu« d<i
genannttr, Stadt» und l«ndl«chls verwandt
ed«r verschwägert seven, lnnnen vler Wechen
vom Faqe d,r trsien 3»nsch»ltung ö>«s<s Kdicls
,n dn Wllncr Iettungeblälter durch ihr« Vor,
ftande be« dcmjelben llnzubrlngen. — Kla-
ßenfurt am 3. Gept«mb«r »825.

Aemtliche V^erlautbarunüen.
Z. l36o. (1) N r . 1207I. IN .

Aon der k. k. Camera!»Bezirks, Verrval-
tuna zu Laibach wurde unterm 18. Februar
i L35 , Nr . 18711 , wider Caspar Kuß aus
Zerolog, im Bezirke Rupcrtshof, folgendes Er«
kenntmß geschöpft. -^. Nachdem Easpar Kuß
am 20. October 1804 wit einer rohen Kuh-
haut und drei rohen Schaffellen, welche an-
gebllch von einem Mllitär-Oranzer aus Eroa»
z»en nach Krain gebracht, betreten wurde, oh-
ne daß er slch hurüber mit der Vtrlollungs-
kollete ausweisen konnte, so werden ditse Ge»

gensiänd,, im Werthe von 3 ss. ̂ 5 kr., zu Fos-
yc der §§. i 3 , 86, y l und y5 der allgemeinen
^ollcsdrunq vcm Jahre ,768, gegen ihn in
Verfall gesprochen. — Nacddcm rmn wedtr
der dtlmal'ge Alift l ithaltfort deß Caspar F?uß,
noch der B<lre<«ne stldfl aliesiridig gemacht
werden kann, so wlrd dersklbe h»em»t aufge-
fordert, sich hinnen dre, MoncNln von der l ty,
ten E«s,schallunq dleftß ^rkcnnts issel̂  an gcreck»
net/ bcl der k. k. sameral-Bezirke? Verwal-
tung hier z„ welden, oder die löbliche f. k.
»üvnslb' Kommeiprocuratur in kaibach be» dem
löblichen k. k. klalnlrlschen Etadt - und Land-
rechte lMltt l f l der Aufforderus!ss6klage zu be-
lanqen, wldti^ens Vas oblge Erkenntniß in
Rccktgsrafl erwachsen wird. -— kalbach am
i5. September l635.

Z. ^36 l . ( l ) N r . 1225^11.
Von der k. l . Camera!-Bezirks« Verwal-

tung zu Laibach wurde unterm 18. Mai d. I . ,
Z. 63I9/ I1I / wider Anton Slrobcl, Knechten
zu Gray, folgendes Crkenntlilß geschöpft: Nach,
dem Anton Strobel die mit den zwei Grayer
Nersendungbkarlcn 6t1o. 2. und 3. Apr»! d. I . ,
Nr . ^75 imd20 l , geführte Baumwollen-Waa»
renladulig zu dcr angewiesenen k. k. Zc>ll»Leg<
fiätle in Cilli nicht gestellt, imd die amtliche
Vldilung der zwei Bersendungska^ten nicht
elngtholet hat, so wird derselbe zu Folge der
k. 5. illyr. Gubernial l Eurrcnve vom 9. Ma l
,K3H, Nr . L327, und z i . Jänner ,835,
Nr . 682 , m Verbindung mit den Transite«
Norfchnfien vom 8. April 1829, §. ^6, zum
Verfalle der bereits crlcgttn Geldstrafe pr. 2 fi.
für jede Verscndungskarte, somit für die unter-
lassme Einhohlulig der Vlsobezeichnung der
zwcl obbczeichncten Nersendurigskarten pr./z fi.
hierwlt vcru'theilt. — Nachdcm nun weder
der dermalige Aufenthaltsort des Betretenen,
noch der Betretene selbst ausfindig gemacht wer-
den kann, so wird derselbe h,evmit aufgefordert,
sich binnen drei Monaten, von dcr lctztcn Ein-
schaltung dieses Erkenntnisses an gerechnet, bei
der k. k. Eamcral-Beznks-Vciwaltung h»er zu
melden, oder die löbliche k. k. illyr. Kamwcr-
prokuratur in Laibach bei dcm löbl. k. k. krai-
tierischen Stad t - und Lcndrechte aufzufordern,
wldrigens das obige Erkenntniß in Rechtskraft
erwachsen wird. — lalbach am z6. September
l835.

Z. '220. (3) 5, , . '
L i c i t a t i o n s - A n k u n d l g u n g .
Das k. k. Marine-Ober-Commando ma-

(Z. Amts.-Blatt Nr. " 6 , d. 26. September iL2ö.)
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chet allgemein bekannt, daß am 5. des künftl»
gen Monats October, Vormittags um eNfUhr,
in dem gewöhnlichen Saale am Arsenals-Haupt-
thor, eine Versteigerung verschiedener für die
Marine nicht mehr brauchbarer Gegenstände
zur Ueberlassung an den Bestbiethenden Statt
haben wird. — Dle untenstehende Tabelle ent-
halt die Beschreibung derm drei Loose abg?thc>lt
zu veräußernden Artikel, von denen einige bis
zum Licttationstage noch emen bedeutenden Zu-
wachs an Quantität erhalten können. Der Be-
trag der zu erlegenden Reugelder, um an der

Versteigerung Theil nehmen zu dürfen, ist in
der Tabelle für jedes Luos angemerkt. — Laut
vizekömgllchem Decree Nr . 7199, vom 17. Ju l i
i 8 ) 5 , dürfen die Kaufer alle versteigerten Effec-
ten zollfrei, unter Beobachtung der bestehenden
Vorschrlften, in alle Provinzen der Monarchie
einführen; diese Vorschriften, so wie auch die
näheren Verkaufsbcdingnisse sind in^dcr bei dein
k. k. Militärkommando in Laibach und den löbl.
k. k. Kreisämtern m Krain^ ersichtlichen Licita-
tions Anzeige, S . 1754 vom 20. August i355,
enthalten.

Verze ichn iß der zu v e r ä u ß e r n d e n Gegens tande :

Reugeld in östcrr.
Lire

1. Loos: Pfund 362 Stahl in alten Feilen )
dto. 28c>3ua altes Elsen vcrschledener Gattung s
dto. 2 l76 altes Blech ? " ^ ^
dto. 254 Metal l -Staub )

5!. Loos: Pfund 803 Lumpen-Papier ^
bto. 4667 Abfälle von Pockholz ^
dto. z555 „ von Leder D
dto. 2266 Lumpen von Wolle f 2000
dto. 20494 „ von Leinen >

, dto. 125 Korkholz , l
dto. 276 Glasscherben ^

Verschiedene Haus-, Küchen- und andere Geräthschaf« H
tm von Kupfer, Eisen unZ Messlng. ^

3. Loos: Pftlnd io35ä Abfälle von Hanf )
dto. 53l03 dto. von zerlegten Tauen ^
dto. 12870 welßcs Werg von Hanf >̂ 5oc>c)
dto. 17434 dto. aus zerlegten Tauen . ^
dto. 260000 getheertes dto. dto. ^

Venedig am 2. September i835.

Der Ober - Commandant der k. k. Kr iegs-Mar ine:
H a m i l c a r Marq. P a u l u c c i ,

V ice ' Admiral.
Der Ob«r-Verwalter und öcon. Referent des

k. k. Arsenals:
I o h . F r a n z Edler v. Z a n e t t i .

Z. 1357. <2) Nr . 14936^2405. D .
C o n c u r s - V e r l a u t b a r u n g .

I m Bereiche,der k. k. lllyr. küstenländischcn
^ameral-Gefällm-Ncrwaltung ist eineCamerckl»
Bezirks-Verwaltungs'Officlalen-Stclle zweiter
Classe, mit dem damit verbundenen Gehalte
j ä h r l i che rF 1": n f h u n d e r t G u l d en , pro«
v '̂onsch in Erledigung gekommen. — Diejcni»
gen, welche sich um hlcsc provisorische Dienstes-

stelle/ oder »m Falle, als dieselbe einem Came-
ral'GefäIIen-Verwaltungs-Concepts?Practican<
tcn verliehen werden sollte, um cine^hicrdurch
in Erledigung kommende Concepts-Practical
ten Stelle mit dem Adjutum jährlicher Z00 fi.
zu bewerben willms sind, haben ihre Gesuche
im vorgeschriebenen Dienstwege bis 20. Octu^
ber l. I . hierorts einzubringen, i'.nd sich über
erworbene Kenntniß l,n Gefälls- und allenfalls
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auch im Forstfache, dann über die Art und
Dauer ihrer blshengen Dienstleistung, über
ihre Sprach- und sonstige Kenntnisse, so wie
über ihr Alter, ihren ^ iand und die Moral l-
tät befrlcdlgcnd auszuweiscn und gleichzeitig an,-
zuzelg^!, ob und in welchem Grade flennt ei-
nem Beamten der k. k. »llyr. küstenl. Camcral-
Gefallen-Verwaltung, odcr aber der ihr unter-
stehenden Bezirks Verwaltungen verwandt oder
verschwägert sind. — K. K. lllyr. ^ameral-Ge-
fällen-Verwaltung. Laibach am 16. Sept. i855.

Z. i363. (,) Nr . 248.
A n k ü n d i g u n g .

Von dem k. k. Karster Hofgestüttamte
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß in Folge der Anordnung des hoch,
löblichen k. k. Oderstilallmilsteramtes, der für
das k. k. Karster Hofgcstütt ,m Verwaltungs?
Jahre i336 erfordtrllche Bedarf an Hafer von
boot) niederostelreichlschen gestochenen Metzen,
lm Wege der öffentlichen Eoncurrenz, jedoch
mit Beseitigung der Licitation, unter nachfol-
genden Bedmgmssen werde belglschafft werden,
und zwar:

istens. Muß der Hafer vollkommen trok,
ken, nlcht genetzt oder genässet, vom staube
re»n, dlckkörnig, und m»t keinen anderen
Früchten vermengt, nicht dumpfig, ohne wi ,
deriichen Geruch, und jeder Nled. öst. gestri»
chene Mltzen im ^6l.<.a - Gewichte wenigstens
Hg Pfund schwer seyn.

2tens. Hat die Einlieferung in der eben
bezeichneten Qualnat m folgenden Terminen
zu geschehen, und zwar

nach L i v p i z a :
vom 2. November bis mit 5. December i835

1000 Metzen;
vom 9. December i835 bis mit 3 i . Jänner

i 6 3 6 , 100a M-tzen; ,
vom 1. Februar blS Mlt 10. März i 6 2 6 ,

1000 Meyen.
Nach Pröstraneg:

vom 3. Ncvemder bls mit 5. December l635,
1000 Matzenz

vom y. December i335 bis mit 3 i . Jänner
1636, 1000 Meyei;

vom 1. Februar blS mit i o . März i L 3 6 ,
looo Metzen.

3tens. Hat der Lieferungß? Uebernehmcr
das betreffende Duantum bts auf Ort und
Stelle für e,gene Rechnung zu verführen, und
wird nur je .̂e Quantität als abgeliefert be»
trachtet, welHe dem k. k. Hofgestüllamte qua-
litätmaßig zugemessen wird.

^tens. Wird am i5. October i835 bsi
dem k. k. Hofg^f lüttamte, und zwar im Or t?
Abelsberg btl dem löblichen k. k. Kreisamte
um dle zahnte Vormlltagsstunde über vorste«
hende Quant i täten d»e geebnete Verhandlung
vorgenommen werden, zu welcher j.der Liefe?
rungelustlge seinen Prelsanboth auf einzelne
gcnau zu bezeichnende Par ih len, oder auf das
ganze Q u a n t u m , schriftlich und versiegelt,
entweder am Tage der Verhandlung zwischen
9 und 10 Uhr Vormi t tags zu üverrclchen, oder
binlien den vorausatheliden acht Tagen dem
k. k. Hofgeslüllamle einzusenden oder zu über-
geben, und zugleich zur ElchersteNu,ig desk,
k. Hufgestültamles eine, aus o?m Prelkanbo-
the und aus dem zu erstehcnbeabsiHteten Quans
tum mit i o Procent entfallende saut ,on , ent«
weder im Baaren oder in k. f. Staatsschuld«
vtrscdreibungen nach dem letzt brfasml'en WieF
Ner BörslcvUlse^ oder mittelst Hypothekar-Ine
strumenten, gegen amtliche Bettäl igung um so
gewisser beizuschließen h a t , als sparer emge»
relcht werdende Pc«<sanbothe, oder solche,
welche nicht mlt der vorgeschriebenen Cautlon
verschen sind, ganz unberücksichtlget werden
zurückgestellet werden.

5tens. Nach beendettr Concurrenz-Ver-
handlung werden jenen Lleferungslustlgen, de-
ren Anböthe nicht annehmbar befunden wer-
den, die eingelegten sautlonen sogleich rüclge-
ficNet, von denjenigen hingegen, welche die
Mlndestbielher einzelner Parthien, oder des
ganzen Quantums verblieben, zurückbehalten
werden.

D,e Bestimmung dieser Caution soll da-
rin bestehen, daß daS k. k. Hofgcsiüttamt im
Falle dcr Llcfelungs - Uebernehmer zur gehöri-
gen Zeit dle erstanden« Quantität in der fest«
gehlen Qual i tät ab;uli<fern unterlassen soll-
te , «n den Stand gesetzet werde, die abgängi»
ge Quantität auf Kosten des iieferunys-Ueber-
nehmers herbeizuschaffen, und hat letzterer im
erforderlichen Falle das k. k. Hofgestüitamt
auch mit seinem anderweiten, wie immer Na»
Mln habenden Vermögen schadlos zu halten.

6cens. Sollte, ein Lieferungs-Ueberneh,
mer die bald möglichste Ueberkommung seiner
eingelegten Caution beabsichten, so w»rd dem-
selben gestaltet, von dem übernommenen Ha»
ferquantum 10 Percent «n «snui-a gegen lZm^
pfangsvestätigung einzuliefern, wel-ches ĉ> per-
centige Quantum, oder dle Eautwn im Baa>
ren, in k. f. Staatsschuldvetschreibungen, oder
in Hpftothekar-Instrumenten so lange von dem
k. k. Hofgestünamte aufbewahret wird, bis
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die betreffende Hafer-Parthie uollkommtn t in ,
geliefert ist.

7tens. Der Mindessbiether einer oder meh-
rerer Hader-^arthien wird jur Erfüllung sei»
ner Verbindlichkeit sogleich bei der l.led,rgabe
seines schriftlichen und versiegelten OffertS ver«
pflichtet, das k. k. Hofgessüttarnt hingegen erst
dann, wenn nach Verlauf von längstens lH
Tagen die RaNfiurunq des hachlöbllchen k. k.
Oberssstalmeikleramtes erfolgt.

Wi rd diese Ratifi^irung verweigert/ so
wird auch zugleich der Mlndessbiether unter
Rückstellung der eingelegten Caution seiner
Verpflichtung enthoben.

Ztens. Die Einlieferung einer übernom»
menen Haber» Parthie kann binnen dem be<
zeichneten Termine gan; oder theilweise gesche»
hen, und verspricht das f. s. Hofglflättamt die
baare Bezahlung jedesmal nach Maß der ein»
gelieferten ganzen oder theilwnsen Quantität
dergestalt zu leisten, daß der?leferungs>Ueb<r-
nehmer mit Zuversicht darauf rechnen kann,
sogleich für jede eingelieferte Quantität fem
Geld gegen klassenmäßig glstecupelte Quittung
zu erhalten.

gtens. Jenes Haber« Quantum, nxlchls
ein Lleferungs- Uebe»n«hN«» als kaution «»n-
geliefert haben sollte, wird bei gänzlicher Ve-
richtigung der übernow'nenen Parchie bezah-
let werden.

zotens. I m Falle als zwischen dem Lie-
feranten und dem k« k. Hofgtstüttamte in Ge-
treff der Qualität ein Zweifel entliehen sollte,
haben sich beide dem Auispruche der, dem Ab»
lieferungsorte nächsten k. k. Nezirksobrigfeit,
welcher in diesem Falle der schriftliche Eon»
tract zur Einsicht nutzutheiien kömmt, zu un-
terziehen.

i t tens. Endlich wird der Uebernehmer
einer oder mehrerer Haber» Parthien den clas,
fenmaß'gen Stämpel zum Contract« beizubrin-
gen haben.

I2tens. Wollte ein oder der andere Liefe-
rungslulstige ttor der Eoncurren^Verhandlung
nähere Aufklarungen äber vorstchende Nedmg-
nisse einholen, sc» hätte sich derselbe mündlich
oder schriftlich, im letzteren Falle jedoch nnt-
telst frankirten Briefen an das gefertigte k. k.
Hosgeftüttamt zu wenden.

Von dem k. f. Karsser Hofgestüttamte.
Aftpiza den 2 l . September i6Z5,

«vermischte ^erl^utbarungett.
Z. zZ62. ( l ) .lcl Nr. 2 l ! ? ,

F e i l b i e t b u n g z . E d i c t .
Vom Vezillsqelichte Wippacd mild hiermit

ösflNttlch betannl qemactl: (3ö sei ü>-er Arisucden
0«s Iobann Koscher au5 3af(bi,d, rrc^en i!),^ schul»
oiq«r »5c> N. 2o ss, ^. z. c,, iiie öffentliche Fcilbie-
thunil der, e<m Johann rcn I^dann F l i lan , zu
?)lanjhe Haus-Nl. ,» elqentbümllchrn, gerichtlich
auf 274^ st. M . M . qeslt>äyt«n Realitäten, beste»
henv aus »j9 hübe 5lik Uld. I^ol. » i , und »^ hu»
b« Ulb. Nc. »5, nevst B<d,^usun^ u '^i^Ill^rjovem,
Consc. 3ir. l » , sammt Ossrellcic, oem O^ce Schi-
viyhoffen tienstbar, im Weqe der ^^'?culion berril«
liget; auH seien biezu rrei Felldietbun^ta,;sayun»
aen, nämlich: für v«n 3o. J u l i . 3». Au^nii und
3c, September d. I.» jeoesmal zu den vslmittägi»
aen Amtöftuttden, im Ölte der Realitäten zu
Manzlze mit dem Anhanqe beraumt worden, daß
die Pfondgüter bei der ersten uno Zei ten Feilbie^
tyunH nur um oder über de>» Sckäyungsmertl), bei
der dlitlen aber auch unter demselben hintangege»
den werden winden.

Demnach werden die Kaustustigen hierzu >u
e,scl)einen eingeladen und tonnen inmitlelst die
SHäyung nevss Veltaufsbedingnissen lägNch hiel-
amts einsehen.

Ne,iltSgeliHt Wippcllb am 9. M a i «935.
I^ü. Vei der am 3». August d. I . abgeballenen

zweiten Fei!bi«tb«nqstagfc>hung isi obbenann«
«es R«»^s nicdt an Mann geblachl worden^

3 . ,36g. (») Z , 29,3.
<3 » i c t .

V ^ n dem t. t , Geziltsgerickte Umgebung Lai»
bachß wird hiemit bekannt gemacht, dah die zum
Ne»lass« i t s Mathias und der Mar ia 6 i rn ig voss
Obellchischka. «uü Häus-Nr.53, aehörissen Realitä-
ten, n«bft 0e» ieb<l r«slndlichen Wahn» und Wirth«
<chaslsH«l»äul!t«,, «m 9. October d. I . Vormi t -
t»ss »m 9 Uhe s» ^o::o 0«» Realität öffentlicl)
f«ilKSboth«>», »nd zum Uuslusspleife der geiichtlickl
erhobene Schähungsweith pr. ,n^g ss. 5 tr. be-
stimmt wslds; wozu bismit sämmiciche Kauftusti,»
ge zu erscheinen eingeladen werden.

Laidach »m 24. September iL55.

Z . »25Ü. (2)
E d l c t.

Von Seite der Bezillsobriqfcit Schneeberg
wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die
bohe vereinigte Hoskanzlei mitDecrete vom 9. Iu>
l i t335, Nr . 17112, der Gemeinde Ncudolf, in
der hauptgemeinde Odla? dieses Bezirkes, die
Bewilligung zur Abhaltung zweyer pcivilegirtett
Jahrmärkte, und zwar: am 19« Jänner und 29.
September jeden Jahres, und sollte ein oder der
andere oieftr Tage ein Sann » oder gebothener
Feoertag seyn, am nächstfolgenden Wetttag zu
verleiben befunden habe.

»zirlsovriüleit Schneeberg am »3. Septem-
ber !U55.


